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Vorwort

Im Wintersemester 2015/2016 wurde die vorliegende Arbeit der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Augsburg als Habilitationsschrift ange-
nommen. 

Besonderer Dank gilt dem Betreuer der Arbeit, Herrn Prof. Dr. Michael Kort, 
sowie den weiteren Mitgliedern des Fachmentorats, Frau Prof. Dr. Martina 
Benecke und Herrn Prof. Dr. Christoph Becker. Sie begleiteten die Entstehung, 
unterstützten mit zahlreichen Anregungen und begutachteten die Arbeit ab-
schließend. Darüber hinaus möchte ich allen Angehörigen der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Augsburg danken. Die Arbeit entstand, 
während ich dort als Juniorprofessor tätig war. Die Entstehung der Arbeit wur-
de einerseits durch eine Vielzahl von Anregungen gefördert, andererseits auch 
durch vielfältigen Austausch unterschiedlichster Art unterstützt, vor allem aber 
durch meine sehr herzliche Aufnahme in die Juristische Fakultät erst ermög-
licht. 

Meinem ursprünglichen akademischen Lehrer, Herrn Prof. Dr. Volker M. 
 Jänich, gebührt mein herzlicher Dank. Er riet mir zur Juniorprofessur sowie 
zur parallelen Habilitation. Trotz der entstandenen räumlichen Distanz nah-
men weder die Unterstützung noch der geistige Austausch ab. 

Ich danke der VG WORT für die Ermöglichung der Drucklegung des vorlie-
genden Werkes durch die Gewährung eines großzügigen Druckkostenzuschus-
ses sowie dem Verlag Mohr Siebeck für die Aufnahme der Arbeit in die Schrif-
tenreihe Jus Privatum.

Augsburg, im August 2016 Paul T. Schrader
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§  1 „Der Wissensbegriff“  
als Ausgangspunkt der Untersuchung

I. Untersuchungsgegenstand „Wissen“ 

Die Untersuchung konzentriert sich auf das rechtlich relevante Wissen, dessen 
Bestimmung und Wirkungen. In der Rechtswissenschaft wird der Begriff des 
Wissens weder einheitlich verstanden noch existieren allgemeingültige Defini-
tionen.1 Einheitliche Maßstäbe für die Bestimmung einer tatbestandsrelevanten 
Kenntnis existieren nicht. Im Rahmen der Ausführungen zur Zurechnung von 
Wissen brachte vor allem Medicus2 die Frage auf den Punkt: 

„Die im Gesetz nirgendwo geregelte Grundfrage der Wissenszurechnung lautet: Was ist 
Wissen überhaupt? Denn daß jemand in der Vergangenheit etwas erfahren hat, bedeutet 
nicht ohne weiteres, daß er es zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich oder doch im 
Rechtssinn (normativ) noch weiß.“

Für die Wissenszurechnung und -zusammenrechnung bedeutet das Fehlen ei-
ner Definition des Zurechnungsgegenstandes einerseits, dass ein weitgefasster 
Begriff des Wissens zur Folge hat, dass diese Institute entsprechend weniger 
Relevanz besitzen, denn was bereits definitorisch Wissen ist, braucht nicht 
mehr zugerechnet zu werden; andererseits steigt bei einem eng gefassten Begriff 
des Wissens die Bedeutung der Zurechnungsfragen.3 In dieser Arbeit steht aber 
nicht die Wissenszurechnung bzw. Wissenszusammenrechnung im Vorder-
grund.4 Untersucht wird der Begriff des Wissens selbst, d. h. die Vorfrage zur 
Wissenszurechnung und Wissenszusammenrechnung.

Historisch betrachtet ist die Frage nach „dem Wissen“ keinesfalls neu. Bereits 
in der Philosophiegeschichte lässt sich die Schwierigkeit bei der Suche nach dem 
Begriff des Wissens erkennen. Die Frage nach dem Ursprung des Wissens bildet 

1 Vor allem im Bereich der Wissenszurechnung wird dies häufig beklagt und die Vorfrage 
zur Wissenszurechnung bzw. Wissenszusammenrechnung entweder offen gelassen oder es 
werden die Überlegungen zur Zurechnung von Wissen mit kürzer begründeten Arbeitsde-
finitionen fortgeführt, vgl. Medicus, VersR Beil. 1994, 4 f.; Sallawitz, Gleichstellung, 1973, 
S.  50 ff.; Schilken, Wissenszurechnung, 1983, S.  6 ff.; Baum, Wissenszurechnung, 1999, S.  27 ff. 

2 Medicus, BGB AT, 10.  A., 2010, Rn.  904a.
3 Vgl. Taupitz, VersR Beil. 1994, 16, 29; Buck, Zurechnung, 2001, S.  326 ff.
4 Hierzu und zu den Interdependenzen zwischen Wissen und Zurechnung umfassend 

Buck, Zurechnung, 2001, S.  24 ff.
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die Grundlage der Epistemologie. Die Antwort auf die Frage, was die Quelle 
des Wissens ist, unterscheidet sich nach den beiden Ansätzen des Rationalismus 
und des Empirismus und begründet eine der maßgeblichen Unterschiede beider 
Strömungen der Philosophiegeschichte: Das rationale Denken ist die einzige 
Erkenntnisquelle des Rationalismus. Als Begründer des Rationalismus geht 
Platon davon aus, dass Wissen nur die eigene Erkenntnis sei. Diese ist nicht die 
materielle Welt selbst, sondern nur das Vorgestellte, d. h. die Wahrnehmung 
dessen, was der Betrachter durch seine Sinneswahrnehmung und durch seine 
Vernunft erkennen kann. 5 Absolute Wahrheit erschließt sich daher nicht durch 
Beobachtung, sondern allein durch logisches Denken, das auf Axiomen be-
ruht.6 Das Wissen schließt Erkenntnis ein. Erkenntnis zeichnet aus, dass sie 
zusätzlich zu der Vorstellung, die sich eine Person gemacht hat, richtig ist, d. h. 
mit einer Erklärung versehen ist.7 Gegen den Rationalismus wandte sich Aristo-
teles8 als bedeutendster Vertreter des Empirismus. Nach seiner Ansicht ist die 
einzige Erkenntnisquelle die Sinneserfahrung. Wahre Erkenntnis ist nur das, 
was durch die Beobachtung und das Experiment nachgewiesen werden kann. 
Wissen ist nach dieser Ansicht untrennbar mit den materiellen Objekten ver-
bunden. Wissen ist die Sinneswahrnehmung dieser materiellen Objekte. Es hat 
aber keine von den materiellen Objekten unabhängige Existenz. Nur die Beob-
achtung, nicht die Erklärung kann eine Verifizierung einzelner Sinneswahr-
nehmungen sein. Diese beiden Ansichten, die die Grundlage der Erkenntnis-
theorie bilden, zeigen anschaulich, dass der Streit um den Begriff des Wissens 
weder neu noch fachgebunden ist. Der Unterschied zwischen Rationalismus 
und Empirismus macht darüber hinaus deutlich, dass es bereits frühzeitig 
Zweifel am Erfolg der Versuche gab, den Begriff des Wissens durch möglichst 
objektive Kriterien (nur Beobachtung, keine Wertung durch Erklärung) von 
seinem ursprünglich höchst subjektiven Charakter zu lösen. 

Eine allgemeingültige Definition des Begriffs Wissen existiert auch heute we-
der allgemeinsprachlich noch in der wissenschaftlichen, funktionsbezogenen 
Auseinandersetzung. 

Begriffe werden unterteilt in Allgemeinvorstellungen und Spezialbegriffe. 
Allgemeinbegriffe beschreiben Gegenstände des Alltags. Hierzu zählen be-
grifflich noch nicht zergliederte Vorstellungen.9 Allgemeinsprachlich wird un-
ter Wissen die Gesamtheit dessen verstanden, was man weiß, wobei sich einige 
Begriffsfacetten abzeichnen. Im Allgemeinen bedeutet Wissen, Kenntnis von 

5 Platon, Phaidon, c. 10 ff., in: Sämtliche Dialoge, Band II, 2.  A., 1988, S.  40 ff.
6 Typisches Beispiel hierfür ist die Mathematik; vgl. Platon, Theätet, c. 36, in: Sämtliche 

Dialoge, Band IV, 2.  A., 1988, S.  121 ff. wie auch dortige Anm.  54 auf S.  178 ff.
7 Platon, Theätet, c. 8, 31, 42, in: Sämtliche Dialoge, Band IV, 2.  A., 1988, S.  44 ff., 103 ff., 

137 f.
8 Aristoteles, Analytica posteriora, Zweite Analytik, Band 3, Teil II, Hb. 1, Kap.  17–19 

(99a–100b), 1993, S.  81 ff.
9 Wank, Begriffsbildung, 1985, S.  5.
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etwas bzw. jemandem zu haben, „beispielsweise durch eigene Erfahrung oder 
Mitteilung von außen, so dass zuverlässige Aussagen gemacht werden kön-
nen“.10 Weiter wird als Wissen auch der Zustand beschrieben, „über jemanden 
oder etwas unterrichtet zu sein bzw. sich einer Sache in ihrer Bedeutung, Trag-
weite, Auswirkung bewusst zu sein“.11 Damit wird neben dem Zustand der 
Kenntnis um eine Tatsache auch eine gewisse Reflexion und Bewertung der Tat-
sache erfasst.12 Eine weitere allgemeinsprachliche Bedeutung hebt auf die Zu-
verlässigkeit der kognitiven Reflexion ab, indem Kenntnis von etwas mit „sich 
sicher sein“ beschrieben wird. Dies bedeutet, dass jemand beispielsweise weiß, 
dass „sich etwas oder jemand in einem bestimmten Zustand oder an einem be-
stimmten Ort befindet“.13 Das allgemeinbegriffliche Verständnis von Wissen 
erfasst nicht nur die Kenntnis von Tatsachen, sondern auch die Kenntnis von 
Möglichkeiten, und dies nicht allein im Sinne von Handlungsoptionen, sondern 
auch im Sinne von Können eines bestimmten Verhaltens.14 Synonym wird hier-
für „in der Lage sein, etwas zu tun“ verwendet.15 Vom mittelhochdeutschen 
und alt hochdeutschen Wortursprung her bedeutet Wissen eigentlich „gesehen 
haben“ und stammt ursprünglich von „erblicken“, „sehen“.16 Die Bedeutungs-
entwicklung des Wortes „Wissen“ liegt somit in der Umschreibung „gesehen 
haben und daher wissen“.

Den Allgemeinvorstellungen von Wissen stehen die Spezialbegriffe gegen-
über. Rechtsbegriffe sind solche Spezialbegriffe. Diese werden durch Definitio-
nen in Begriffe umgewandelt und haben eine spezifische (z. B. rechtliche) Be-
deutung.17 Die Begriffsbildung erfolgt dabei i. d. R. teleologisch, d. h. sie ist vor 
dem Hintergrund ihrer jeweiligen Fragestellung und dem Zweck ihrer Bildung 
zu sehen. Die Bildung der Spezialbegriffe erfolgt demnach im Hinblick auf die 
Funktion, die die Spezialbegriffe erfüllen sollen.18 

10 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8.  A., 2015 – Stichwort: wissen, Bedeutung 1.
11 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8.  A., 2015 – Stichwort: wissen, Bedeutung 2.
12 Hierzu ferner Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8.  A., 2015 – Stichwort: Kennt-

nis.
13 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8.  A., 2015 – Stichwort: wissen, Bedeutung 3.
14 Der hierzu erforderliche Schritt des Erwerbs des Wissens in diesem Sinne der Reflexion 

wird allgemeinsprachlich mit Erkenntnis umschrieben, vgl. Duden, Deutsches Universal-
wörterbuch, 8.  A., 2015 – Stichwort: Erkenntnis, Bedeutung 1: „durch geistige Verarbeitung 
von Eindrücken und Erfahrungen gewonnene Einsicht“.

15 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8.  A., 2015 – Stichwort: wissen, Bedeutung 4.
16 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8.  A., 2015 – Stichwort: wissen.
17 Wobei die Rechtsbegriffe selbst nochmals nach ihren jeweiligen Urhebern (z. B. Gesetz-

geber oder Rechtswissenschaft) unterteilt werden können, was wiederum Einfluss auf das 
Verständnis des jeweiligen Begriffs hat, vgl. Wank, Begriffsbildung, 1985, S.  5 ff.

18 Zu den funktionsbestimmten Rechtsbegriffen umfassend: Larenz, Methodenlehre,  
6.  A., 1991, S.  482 ff.


